
 
 

Protokollauszug 
aus der 

35. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der Stadtverordnetenversamm-
lung der Landeshauptstadt Potsdam  

vom 06.12.2017 

 
öffentlich 
Top 5.12 Verbesserung der Betreuungsqualität bei Betreuungszeiten über 8 Stunden 

täglich in Potsdamer Kitas 
17/SVV/0848 
ungeändert beschlossen 

 
Der Ausschuss für Finanzen und der Jugendhilfeausschuss empfehlen, der Vorlage 
zuzustimmen, die anschließend in der vorliegenden Fassung zur Abstimmung gestellt wird: 
 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
 

Mit Wirkung vom 01.01.2018 wird gemäß § 3 Abs. 2 der Kindertagesstätten-Betriebs-
kosten-und Nachweisverordnung (KitaBKNV) in Verbindung mit § 10 Abs. 1 des Kin-
dertagesstättengesetzes (KitaG) die Bemessungsgröße für die pädagogische Arbeit 
für Betreuungszeiten über 8 Stunden täglich wie folgt erweitert: 

• 1,2 Stellen einer pädagogischen Fachkraft für jeweils 5 Kinder im Alter bis zur 
Vollendung des dritten Lebensjahres  

und  
• 1,2 Stellen für jeweils 11,5 Kinder nach Vollendung des dritten Lebensjahres 

bis zur Einschulung bis 31.07.2018 und 11 Kinder nach Vollendung des dritten 
Lebensjahres bis zur Einschulung ab 01.08.2018. 

 
Die Regelung des § 10 Abs. 2 KitaG i. V. m. § 5 Abs. 2 Kita-Personalverordnung (Ki-
taPersV), laut der sich die zuzumessenden Leitungsstellen aus der Anzahl der Stel-
len für pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ergibt, findet Anwendung.   
 
Zur rechtsicheren Umsetzung dieser so genannten dritten Betreuungsstufe sind vor-
behaltlich der Beschlussfassung des Haushaltes 2018/2019 die notwendigen zusätz-
lichen Sach- und Personalkosten zur Verfügung zu stellen.  
 
Der Beschluss 17/SVV/0484 – Richtlinie zur Umsetzung der Verbesserung der Be-
treuungsqualität in Kindertagesstätten in der Landeshauptstadt Potsdam in den Jah-
ren 2017 bis 2019 (Umsetzung haushaltsbegleitender Beschluss 16/SVV/0801) wird 
in der Form abgeändert, dass eine Umsetzung nur für das Jahr 2017 erfolgt. 
 
Sollte im Rahmen einer Kita-Rechts-Novellierung eine weitere Betreuungsstufe zur 
Finanzierung der Personalkosten bei Betreuungsbedarfen der Kinder, die über 8 
Stunden hinausgehen, eingeführt werden, verliert dieser Beschluss seine Wirksam-
keit. 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig angenommen. 



 


